
Textliche Festsetzungen B 122, 4. Änd. 
 

1. Erhaltung von Bäumen und Sträuchern 

 Innerhalb der gemäß § 9 (1) Nr. 25b BauGB festgesetzten Fläche zur Erhaltung von Bäumen 
und Sträuchern sind die vorhandenen Gehölze zu erhalten. Abgängige Gehölze sind durch 
Nachpflanzungen der nachfolgenden Liste zu ersetzen. 

 

Pflanzl iste 1: Laubbäume  

Pflanzqualität: Hochstamm, Stammumfang mindestens 10 – 12 cm 

Betula pendula Sandbirke Quercus robur Stieleiche 

Carpinus betulus Hainbuche Salix aurita Ohrweide 

Fagus sylvatica Rotbuche Sorbus aucuparia Eberesche 

Prunus padus Traubenkirsche Tilia cordata Winterlinde 
 
 

Pflanzliste 2: Sträucher  

Pflanzqualität: Höhe mindestens 100 cm 

Acer campestre Feldahorn Cornus mas Kornel-Kirsche 

Corylus avellana Haselnuss Cornus sanguinea Roter Hartriegel 

Crataegus monogyna Eingriffeliger Weißdorn Rosa canina Hundsrose 

2. Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und  zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft 

(1) Regenrückhaltung 

 Innerhalb der gemäß § 9 (1) Nr. 20 BauGB als Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 
und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft gekennzeichneten Fläche im Norden ist 
ein Rückhaltebecken anzulegen. 

(2) Wallheckenschutz 

 Innerhalb der gemäß § 9 (1) Nr. 20 BauGB als Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 
und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft gekennzeichneten Flächen im Westen ist 
ein Wildkrautsaum in 5 m Breite parallel zur Wallhecke anzulegen. Der Wildkrautsaum darf nur 
ein- bis zweimal im Jahr gemäht und sonst in keiner Weise genutzt werden. 

3. Maßnahmen zum Schutz gegen Sportlärm 

 Innerhalb der gemäß § 9 (1) Nr. 24 BauGB in der Planzeichnung gekennzeichneten Flächen für 
Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des 
Bundesimmissionsschutzgesetztes ist der Lärmschutzwall in mindestens 2,50 m Höhe zu 
erhalten. Unterer Bezugspunkt ist die Oberkante des Geländes im südlich angrenzenden 
Mischgebiet. 



 

Hinweise B 122, 4. Änd. 
 

Denkmalschutz 

Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde (das können 
u.a. sein: Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie auffällige Boden-
verfärbungen u. Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht werden, sind 
diese gemäß § 14 Abs. 1 des Nds. Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) meldepflichtig und müssen 
dem Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege – Stützpunkt Oldenburg, Ofener Straße 15, 
26121 Oldenburg (Tel. 0441/799-2120),  – oder der unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises 
unverzüglich gemeldet werden. Meldepflichtig ist der Finder, der Leiter der Arbeiten oder der 
Unternehmer. Bodenfunde und Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 des NDSchG bis zum Ablauf von 4 
Werktagen nach der Anzeige unverändert zu lassen, bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn 
nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeit gestattet. 

Im Fall von archäologischen Befunden ist das Niedersächsische Landesamt für Denkmalpflege, 
Stützpunkt Oldenburg, Frau Dr. Jana Esther Fries (Ofener Str. 15, 26121 Oldenburg, Tel.-Nr. 
0441/799-2120, Fax Nr. 0441/799-2123, E-Mail: jana.fries@nld.niedersachsen.de), unverzüglich zu 
informieren und der erforderliche Zeitraum für die fachgerechte Bearbeitung einzuräumen. 

Altablagerungen 

Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten Hinweise auf Altablagerungen oder Altstandorte 
zutage treten, so ist unverzüglich die untere Abfallbehörde (Landkreis Ammerland) zu 
benachrichtigen. 

Wasserschutzgebiet 

Der Änderungsbereich liegt in der Schutzzone III A des Wasserschutzgebietes Alexandersfeld. Dem 
vorbeugenden Grundwasserschutz ist eine besondere Bedeutung beizumessen. Es sind nur 
Nutzungen und Handlungen zulässig, die mit den Schutzbestimmungen des Wasserschutzgebietes 
vereinbar sind. Die Nutzung von Erdwärmesonden in der Schutzzone III A des Wasserschutzgebietes 
ist verboten. Die Installation von Heizungsanlagen nach dem Wärmepumpenverfahren, die den 
Einbau von Erdsonden, Bodenkollektoren oder Brunnen erfordern, ist aus Grundwasserschutzgründen 
verboten. Informationen hierzu können beim Landkreis Ammerland, Untere Wasserbehörde, erfragt 
werden. 

Verkehrslärm 

Gegenüber dem Straßenbaulastträger können keine Ansprüche aufgrund der von der L 824 und der 
K 136 ausgehenden Emissionen geltend gemacht werden. 

Sichtfelder  

In dem Bereich der freizuhaltenden Sichtfelder darf die Sicht in einer Höhe zwischen 0,8 m und 2,5 m 
nicht versperrt werden. 
 


